
    

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Erstes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes  

- Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung 

A. Problem und Ziel 

In der Praxis sind Fälle des missbräuchlichen Einsatzes von Arbeitnehmerüberlassung 
bekannt geworden, die mit dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und allein mit tarifver-
traglichen Regelungen nicht zu unterbinden sind. Zudem ist die Richtlinie 2008/104/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit 
(Leiharbeitsrichtlinie) am 5. Dezember 2008 in Kraft getreten. Sie ist von der Bundesrepu-
blik Deutschland bis spätestens 5. Dezember 2011 in deutsches Recht umzusetzen. Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung un-
terbunden und die Leiharbeitsrichtlinie umgesetzt werden. Insgesamt soll die Arbeitneh-
merüberlassung als flexibles arbeitsmarktpolitisches Instrument gestärkt und ihre positi-
ven Beschäftigungseffekte erhalten werden. 

B. Lösung 

Durch die Einführung einer gesetzlichen Regelung (sogenannte Drehtürklausel) soll ver-
hindert werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlassen oder nicht weiter 
beschäftigt werden und anschließend unmittelbar oder nach kurzer Zeit als Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer zu schlechteren Arbeitsbedingungen als die Arbeit-
nehmer des Entleihers wieder in ihrem ehemaligen Unternehmen oder einem anderen 
Unternehmen desselben Konzerns eingesetzt werden. Die Möglichkeit, diese Personen 
als Leiharbeitnehmerinnen oder Leiharbeitnehmer in ihren ehemaligen Unternehmen oder 
einem anderen Unternehmen desselben Konzerns einzusetzen, besteht auch künftig. Al-
lerdings soll die Schlechterstellung dieser Personen und damit der missbräuchliche Ein-
satz der Arbeitnehmerüberlassung künftig dadurch verhindert werden, dass vom Gleich-
stellungsgrundsatz abweichende Regelungen in Tarifverträgen für sie keine Anwendung 
finden können.  

Die Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie erfordert Änderungen im Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz. Die Richtlinie begrenzt den Anwendungsbereich nicht wie im geltenden 
Recht auf gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung, sondern gilt für wirtschaftlich tätige 
Unternehmen unabhängig davon, ob sie Erwerbszwecke verfolgen oder nicht. Zudem de-
finiert die Leiharbeitsrichtlinie Arbeitnehmerüberlassung als vorübergehend. Die im Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz vorgesehene Möglichkeit, zuvor arbeitslose Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer für längstens sechs Wochen abweichend vom 
Grundsatz der Gleichstellung mit den vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern im Betrieb des Entleihers zu einem Nettoarbeitsentgelt zu beschäftigen, das dem 
zuletzt gezahlten Arbeitslosengeld entspricht, wird gestrichen, da eine solche Ausnahme 
nach Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie ausschließlich im Rahmen eines spezifischen öffent-
lich geförderten Programms zulässig ist. Zudem werden die Entleiher in Umsetzung von 
Artikel 6 der Leiharbeitsrichtlinie verpflichtet, den in ihrem Betrieb tätigen Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmern Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder -
diensten im Unternehmen zu gewähren (Artikel 6 Absatz 4) und sie über Arbeitsplätze im 
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Einsatzunternehmen zu unterrichten, die besetzt werden sollen (Artikel 6 Absatz 1). Klar-
gestellt wird, dass die Vereinbarung einer von den Leiharbeitnehmerinnen oder Leihar-
beitnehmern an den Verleiher zu zahlenden Vermittlungsprovision für den Fall unwirksam 
ist, dass sie ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher eingehen (Artikel 6 Absatz 3). Die Er-
füllung der Verpflichtungen wird mit einer Bußgeldbewehrung abgesichert. Hierzu wird der 
Ordnungswidrigkeitenkatalog erweitert.  

C. Alternativen 

Keine. 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine. 

2. Vollzugsaufwand 

Zusätzlicher Vollzugsaufwand bei der Bundesagentur für Arbeit kann sich durch die Er-
weiterung des Anwendungsbereiches des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ergeben. 
Dieser mögliche Mehraufwand wird geringfügig sein und daher nicht weiter quantifiziert. 

E. Sonstige Kosten 

Unmittelbare Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten. Für die Unternehmen, die Leiharbeitnehmerinnen oder 
Leiharbeitnehmer einsetzen, können Mehrkosten entstehen durch die Nutzung von Ge-
meinschaftseinrichtungen oder -diensten seitens der Leiharbeitnehmerinnen oder Leihar-
beitnehmer sowie durch die Information von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern über offene Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen.  

F. Bürokratiekosten 

Es wird eine Informationspflicht für alle Unternehmen eingeführt, die Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmer einsetzen, wenn sie gleichzeitig freie Arbeitsplätze besetzen 
wollen. Hierdurch entstehen den Unternehmen geringfügige Mehrkosten von gut 200.000 
Euro. Die Möglichkeit, der Informationspflicht durch allgemeine Bekanntgabe nachzu-
kommen, leistet einen erheblichen Beitrag, etwaige Mehrkosten zu begrenzen. Sofern die 
Informationspflicht über offene Stellen, die besetzt werden sollen, schon nach geltender 
Rechtslage gegenüber anderen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer besteht, entstehen 
keine Mehrkosten. Im Übrigen werden durch das Gesetz keine Informationspflichten neu 
eingeführt, geändert oder aufgehoben. 
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Gesetzentwurf für ein 

Erstes Gesetz zur Änderung  

des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes* 

- Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), das zuletzt durch […] geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Überschrift wird das Wort „gewerbsmäßigen“ gestrichen. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird das Wort „gewerbsmäßig“ durch die Wörter „im Rahmen ih-
rer wirtschaftlichen Tätigkeit“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:  

„Die Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher erfolgt vorübergehend.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „seine Arbeit vorübergehend nicht bei sei-
nem Arbeitgeber leistet, oder“ durch die Wörter „nicht zum Zweck der 
Überlassung eingestellt und beschäftigt wird, “ ersetzt. 

bb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. zwischen Arbeitgebern, wenn die Überlassung nur gelegentlich erfolgt 
und der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt 
und beschäftigt wird, oder“. 

3. In § 1a Absatz 1 werden nach dem Wort „Arbeitnehmer“ die Wörter „, der nicht zum 
Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird,“ eingefügt.  

                                                 
*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit (ABl. L 327 vom 5.12.2008 S. 9). 



 - 4 -   

4. § 1b wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Gewerbsmäßige“ gestrichen und nach dem Wort „Arbeit-
nehmerüberlassung“ die Angabe „nach § 1“ eingefügt. 

b) In Satz 3 wird das Wort „gewerbsmäßige“ gestrichen. 

5. § 3 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Satzteil vor Satz 2 werden die Wörter „, es sei denn, der Verleiher gewährt 
dem zuvor arbeitslosen Leiharbeitnehmer für die Überlassung an einen Entleiher 
für die Dauer von insgesamt höchstens sechs Wochen mindestens ein Nettoar-
beitsentgelt in Höhe des Betrags, den der Leiharbeitnehmer zuletzt als Arbeitslo-
sengeld erhalten hat; Letzteres gilt nicht, wenn mit demselben Verleiher bereits 
ein Leiharbeitsverhältnis bestanden hat“ gestrichen. 

b) Folgender Satz wird angefügt:  

„Eine abweichende tarifliche Regelung gilt nicht für Leiharbeitnehmer, die in den 
letzten sechs Monaten vor der Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeits-
verhältnis bei diesem oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen Kon-
zern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes bildet, ausgeschieden sind.“ 

6. § 9 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Satz 2 werden die Wörter „, es sei denn, der Verleiher 
gewährt dem zuvor arbeitslosen Leiharbeitnehmer für die Überlassung an 
einen Entleiher für die Dauer von insgesamt höchstens sechs Wochen 
mindestens ein Nettoarbeitsentgelt in Höhe des Betrages, den der Leihar-
beitnehmer zuletzt als Arbeitslosengeld erhalten hat; Letzteres gilt nicht, 
wenn mit demselben Verleiher bereits ein Leiharbeitsverhältnis bestanden 
hat“ gestrichen. 

bb) Das Komma am Ende wird durch die Wörter „; eine abweichende tarifliche 
Regelung gilt nicht für Leiharbeitnehmer, die in den letzten sechs Monaten 
vor der Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei die-
sem oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen Konzern im Sin-
ne des § 18 des Aktiengesetzes bildet, ausgeschieden sind,“ ersetzt. 

b) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. Vereinbarungen, die den Zugang des Leiharbeitnehmers zu den Gemein-
schaftseinrichtungen oder -diensten im Unternehmen des Entleihers entgegen 
§ 13b beschränken,“. 

c) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  

d) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

„5. Vereinbarungen, nach denen der Leiharbeitnehmer eine Vermittlungsvergü-
tung an den Verleiher zu zahlen hat.“  

7. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „, Pflichten des Arbeitgebers zur Gewährung 
von Arbeitsbedingungen“ angefügt. 
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b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlas-
sung an den Entleiher die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Ar-
beitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren. Soweit ein auf das Arbeitsverhältnis 
anzuwendender Tarifvertrag abweichende Regelungen trifft (§ 3 Absatz 1 Num-
mer 3, § 9 Nummer 2) hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die nach diesem 
Tarifvertrag geschuldeten Arbeitsbedingungen zu gewähren. Im Falle der Unwirk-
samkeit der Vereinbarung zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer nach § 9 
Nummer 2 hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die im Betrieb des Entleihers 
für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Ar-
beitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren.“ 

8. In § 12 Absatz 1 Satz 3 werden das Wort „einer“ und das Wort „beiden“ gestrichen 
und das Wort „Ausnahmen“ durch das Wort „Ausnahme“ ersetzt. 

9. In § 13 werden das Wort „einer“ und das Wort „beiden“ gestrichen und das Wort „Aus-
nahmen“ durch das Wort „Ausnahme“ ersetzt. 

10. Nach § 13 werden folgende §§ 13a und 13b eingefügt: 

„§ 13a 

Informationspflicht des Entleihers über freie Arbeitsplätze 

Der Entleiher hat den Leiharbeitnehmer über Arbeitsplätze des Entleihers, die besetzt 
werden sollen, zu informieren. Die Information kann durch allgemeine Bekanntgabe an 
geeigneter, dem Leiharbeitnehmer zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen des 
Entleihers erfolgen. 

§ 13b 

Zugang des Leiharbeitnehmers zu Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten 

Der Entleiher hat dem Leiharbeitnehmer Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen 
oder -diensten im Unternehmen unter den gleichen Bedingungen zu gewähren wie ver-
gleichbaren Arbeitnehmern in dem Betrieb, in dem der Leiharbeitnehmer seine Arbeits-
leistung erbringt, es sei denn, eine unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen Grün-
den gerechtfertigt. Gemeinschaftseinrichtungen oder -dienste im Sinne des Satzes 1 sind 
insbesondere Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung und Beförde-
rungsmittel.“ 

11. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1b wird das Wort „gewerbsmäßig“ gestrichen. 

bb) Nummer 7a wird wie folgt gefasst: 

„7a. entgegen § 10 Absatz 4 eine Arbeitsbedingung nicht gewährt,“. 
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cc) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. entgegen § 13a Satz 1 den Leiharbeitnehmer nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig informiert oder“ 

dd) Folgende Nummer 10 wird angefügt: 

„10. entgegen § 13b Satz 1 Zugang nicht gewährt.“ 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Absatz 1 Nr. 1 bis 1b“ durch die Wörter „Absatz 1 
Nummer 1 bis 1b und 7a“, die Wörter „Absatz 1 Nr. 2a und 3“ durch die Wörter 
„Absatz 1 Nummer 2a, 3, 9 und 10“, die Wörter „Absatz 1 Nr. 4 bis 8“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Nummer 4 bis 7 und 8“ sowie das Wort „fünfhundert“ durch das 
Wort „tausend“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Absatz 1 Nr. 3 bis 8“ durch die Wörter „Absatz 1 
Nummer 3 bis 10“ ersetzt. 

12. § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 

Übergangsvorschrift 

„§ 3 Absatz 1 Nummer 3 und § 9 Nummer 2 in der bis zum …[einsetzen: Datum 
der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind auf Leiharbeitsverhältnis-
se, die vor dem 15. Dezember 2010 begründet worden sind, weiterhin anzuwenden.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Dezember 2011 in Kraft.  

(2) Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe b, Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
und Nummer 12 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Die Arbeitnehmerüberlassung ist von erheblicher Bedeutung für die Dynamik auf dem Ar-
beitsmarkt. Zwischen 2003 und 2008 war mehr als jedes neunte neu entstandene sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis ein Leiharbeitsverhältnis. Die Arbeit-
nehmerüberlassung bietet arbeitslosen Männern und Frauen eine Chance auf eine sozial 
abgesicherte Beschäftigung. Denn die Arbeitnehmerüberlassung bietet in der Regel voll 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und kann Perspektiven schaf-
fen. Der überwiegende Teil der ehemaligen Leiharbeitskräfte befindet sich auch mittelfris-
tig weiterhin in Beschäftigung und nicht in Arbeitslosigkeit. Die Arbeitnehmerüberlassung 
leistet einen wichtigen Betrag dazu, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung schnell 
in neue Beschäftigungschancen umgesetzt wird. Gleichzeitig ist die Arbeitnehmerüberlas-
sung ein wichtiges Instrument für die Unternehmen, die durch die Nutzung flexibel auf 
Nachfragespitzen oder Auftragsflauten reagieren können.  

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) schafft hierfür die Rahmenbedingungen. Es 
dient insbesondere dem Schutz der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, die ih-
re Arbeit an wechselnden Orten, in unterschiedlichen Betrieben leisten. Dies erfordert 
Flexibilität sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, sich schnell an neue Gegebenheiten an-
zupassen. Es gilt, die Arbeitnehmerüberlassung als flexibles Instrument zur Deckung des 
Arbeitskräftebedarfs der Unternehmen zu erhalten. Allerdings haben Fälle des miss-
bräuchlichen Einsatzes der Arbeitnehmerüberlassung dem Ansehen dieses arbeitsmarkt-
politischen Instruments geschadet. Vor diesem Hintergrund verfolgt der vorliegende Ge-
setzentwurf das Ziel, Missbrauch zu verhindern und damit das Instrument der Arbeitneh-
merüberlassung zu stärken und zukunftsfest weiterzuentwickeln. Künftig soll ausge-
schlossen werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlassen oder nicht weiter 
beschäftigt werden und innerhalb der nächsten sechs Monate als Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer wieder in ihrem ehemaligen Unternehmen oder einem anderen Un-
ternehmen desselben Konzerns zu schlechteren Arbeitsbedingungen eingesetzt werden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2008/104/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit (Leih-
arbeitsrichtlinie), die am 5. Dezember 2008 in Kraft getreten ist. Dies hat bis spätestens 
5. Dezember 2011 zu erfolgen. Dabei gibt das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz schon 
heute den rechtlichen Rahmen vor, der sowohl den Schutz der Leiharbeitnehmer als auch 
ein flexibles Agieren der Unternehmen ermöglicht. Denn nach dem deutschen Modell der 
Arbeitnehmerüberlassung haben die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ein 
Arbeitsvertragsverhältnis zum Verleiher, welches rechtlich unabhängig von dem Überlas-
sungsvertrag zwischen Verleiher und Entleiher ist. Das heißt, endet die Überlassung an 
den Entleiher, endet damit nicht automatisch auch das Arbeitsverhältnis zum Verleiher. 
Vielmehr ist es die Aufgabe des Verleihers, sich um eine Einsatzmöglichkeit für den Leih-
arbeitnehmer zu bemühen. In der verleihfreien Zeit haben die Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer weiterhin Anspruch auf die Zahlung des Arbeitsentgelts. Dass die Leih-
arbeitsrichtlinie diesem Umstand besondere Bedeutung beimisst, zeigt sich in der dort 
eingeräumten Möglichkeit, vom Gleichbehandlungsgrundsatz hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts abzuweichen, sofern die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag mit dem Verleiher abschließen und auch in der Zeit zwischen den 
Überlassungen bezahlt werden (Artikel 5 Abs. 2 Leiharbeitsrichtlinie).  

Für das Arbeitsvertragsverhältnis zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmerin oder Leih-
arbeitnehmer gelten grundsätzlich die gleichen arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften ein-
schließlich des Kündigungsschutzgesetzes und des Teilzeit- und Befristungsgesetzes wie 
für andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Insbesondere wegen der beson-
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deren Schutzbedürftigkeit der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, die regel-
mäßig an wechselnden Einsatzorten in fremden Betrieben tätig werden, sieht das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz besondere Schutzvorschriften vor. Danach bedarf derjenige 
Arbeitgeber, der seine Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen will, einer Er-
laubnis (§ 1 AÜG). Die Erteilung der Erlaubnis setzt voraus, dass der Verleiher die gewer-
berechtliche Zuverlässigkeit besitzt, also dass er unter anderem die Vorschriften des So-
zialversicherungsrechts, die Vorschriften über die Einbehaltung und Abführung der 
Lohnsteuer, über die Ausländerbeschäftigung, des Arbeitsschutzrechts sowie des Arbeits-
rechts einhält (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 AÜG). Außerdem muss der Arbeitgeber Mindest-
anforderungen bei der Gestaltung seiner Betriebsorganisation erfüllen, die ihn in die Lage 
versetzen, die üblichen Arbeitgeberpflichten zu erfüllen (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 AÜG). 

Der Gesetzentwurf enthält die für die Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie notwendigen 
Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.  

Die vorgesehenen Änderungen entsprechen dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Sie stär-
ken die Stellung der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Die Flexibilität des ar-
beitsmarktpolitischen Instruments der Arbeitnehmerüberlassung bleibt erhalten, so dass 
die positive Wirkung der Arbeitnehmerüberlassung auf die Beschäftigung auch in Zukunft 
möglich bleibt. Für die Unternehmen steht die Arbeitnehmerüberlassung auch weiterhin 
als ein flexibles Instrument des Personaleinsatzes zur Verfügung. Damit wird gewährleis-
tet, dass die Arbeitnehmerüberlassung auch künftig eine wichtige Rolle bei der Entwick-
lung des Arbeitmarktes spielen und auch langfristig zu dessen Stabilisierung beitragen 
kann. 

Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt für das Arbeitsrecht aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes. 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen der Gesetzesänderungen wurden geprüft. Es 
ergeben sich keine Hinweise auf die unterschiedliche Betroffenheit von Frauen und Män-
nern. 

Es wird eine Informationspflicht für alle Unternehmen eingeführt, die Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmer einsetzen, wenn sie gleichzeitig freie Arbeitsplätze besetzen 
wollen. Hierdurch entstehen den Unternehmen geringfügige Mehrkosten von gut 200.000 
Euro. Die Möglichkeit, der Informationspflicht durch allgemeine Bekanntgabe nachzu-
kommen, leistet einen erheblichen Beitrag, etwaige Mehrkosten zu begrenzen. Sofern die 
Informationspflicht über offene Stellen, die besetzt werden sollen, schon nach geltender 
Rechtslage gegenüber anderen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer besteht, entstehen 
keine Mehrkosten. Im Übrigen werden durch das Gesetz keine Informationspflichten neu 
eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Überschrift) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Absatz 1 Satz 1. 

Zu Nummer 2 (§ 1) 

Zu Buchstabe a 

Bislang gilt die Erlaubnispflicht ausschließlich für Verleiher, die Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer gewerbsmäßig an Dritte (Entleiher) zur Arbeitsleistung überlassen 
wollen. Der Anwendungsbereich der Leiharbeitsrichtlinie ist weiter und erfasst natürliche 
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und juristische Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, unabhängig davon, 
ob sie Erwerbszwecke verfolgen oder nicht (Artikel 1 Absatz 2 Leiharbeitsrichtlinie). Daher 
stellt § 1 künftig darauf ab, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. Auf die Ge-
werbsmäßigkeit der Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Gewerberechts kommt es 
zukünftig für die Erlaubnispflicht der Arbeitnehmerüberlassung nicht mehr an. Durch die 
Regelung wird klargestellt, dass beispielsweise auch konzerninterne Personalservicege-
sellschaften, die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer zum Selbstkostenpreis 
anderen Konzernunternehmen überlassen, eine Erlaubnis nach § 1 benötigen.  

Zudem erfasst der Anwendungsbereich der Leiharbeitsrichtlinie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die mit einem Verleiher einen Arbeitsvertrag geschlossen haben und die an 
einen Entleiher überlassen werden, um vorübergehend unter dessen Aufsicht und Leitung 
zu arbeiten (Artikel 1 Absatz 1 Leiharbeitsrichtlinie). Dementsprechend definiert die Leih-
arbeitsrichtlinie auch die Überlassung als vorübergehend (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e 
Leiharbeitsrichtlinie). Die Einfügung in § 1 Absatz 1 dient der Klarstellung, dass das deut-
sche Modell der Arbeitnehmerüberlassung dieser europarechtlichen Vorgabe entspricht. 
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz regelt ein auf vorübergehende Überlassungen an-
gelegtes Modell der Arbeitnehmerüberlassung, bei dem die Überlassung an den jeweili-
gen Entleiher im Verhältnis zum Arbeitsvertragsverhältnis zwischen dem Verleiher und 
dem Leiharbeitnehmer vorübergehend ist. Dabei wird der Begriff „vorübergehend“ im Sin-
ne der Leiharbeitsrichtlinie als flexible Zeitkomponente verstanden und insbesondere auf 
genau bestimmte Höchstüberlassungsfristen verzichtet.  

Zu Buchstabe b  

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 hat zur Folge, dass das Merkmal „vorübergehend“ nicht 
mehr das entscheidende Abgrenzungskriterium für das sogenannte Konzernprivileg sein 
kann. Daher erstreckt sich der Anwendungsbereich des Konzernprivilegs künftig aus-
schließlich auf die Überlassung solcher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht 
zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt werden. Die Ergänzung stellt 
auch klar, dass die Privilegierung des Konzernverleihs nicht für die Arbeitnehmerüberlas-
sung durch Personalführungsgesellschaften gilt, deren Zweck die Einstellung und Über-
lassung von Personal ist. Dies war bereits bei der Einführung des Konzernprivilegs in der 
Gesetzesbegründung festgelegt worden (BT-Drs. 10/3206, S. 33).  

Von der Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ausgenommen ist künftig 
auch die Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitgebern, sofern sie nur gelegentlich er-
folgt und der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt 
wird. Vor dem Hintergrund des Ausnahmecharakters des § 1 Absatz 3, aber auch im Hin-
blick auf den Schutzzweck der Norm sind an das Erfordernis einer „nur gelegentlichen 
Überlassung“ strenge Anforderungen zu stellen. Mit der Ausnahmevorschrift sollen in Be-
zug sowohl auf den Arbeitnehmer als auch auf das überlassende Unternehmen gelegent-
lich auftretende Überlassungsfälle ausgeklammert werden, wie zum Beispiel die Abde-
ckung eines kurzfristigen Spitzenbedarfs eines anderen Unternehmens. Diese Privilegie-
rung ist vor dem Hintergrund der Ausweitung des Anwendungsbereichs des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes durch die Änderung des § 1 Absatz 1 Satz 1 geboten, um zum 
Beispiel die gelegentliche Überlassung durch Handwerksbetriebe oder gemeinnützige Or-
ganisationen nicht unnötig zu erschweren.  

Beide Regelungen, sowohl das Konzernprivileg als auch die gelegentliche Überlassung, 
beziehen sich auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht zum Zwecke der Über-
lassung eingestellt und beschäftigt werden. Mit dieser Formulierung wird sichergestellt, 
dass es nicht allein auf den bei Abschluss des Arbeitsvertrages festgelegten Leistungsin-
halt ankommt, sondern auch darauf, dass sie später nicht zum Zwecke der Überlassung 
beschäftigt werden. Auch sind beiden Regelungen mit der Leiharbeitsrichtlinie vereinbar, 
da sie deren Definitionen von „Leiharbeitnehmer“ und „Leiharbeitsunternehmen“ aufgrei-
fen. Nach der Leiharbeitsrichtlinie ist „Leiharbeitnehmer“ ein Arbeitnehmer, der mit einem 
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Leiharbeitsunternehmen einen Arbeitsvertrag geschlossen hat, um einem entleihenden 
Unternehmen überlassen zu werden und dort unter dessen Aufsicht und Leitung vorüber-
gehend zu arbeiten. Ein „Leiharbeitsunternehmen“ ist nach der Leiharbeitsrichtlinie eine 
natürliche oder juristische Person, die mit Leiharbeitnehmern Arbeitsverträge schließt, um 
sie entleihenden Unternehmen zu überlassen. Demnach können Arbeitnehmer, die nicht 
zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt werden, vom Schutzbereich aus-
genommen werden. 

Zu Nummer 3 (§ 1a) 

Indem die Privilegierung der sogenannten „Kollegenhilfe“ auf die Überlassung von Arbeit-
nehmern beschränkt wird, die nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäf-
tigt werden, wird sichergestellt, dass die Regelung den europarechtlichen Vorgaben ent-
spricht. Vom Anwendungsbereich der Leiharbeitsrichtlinie erfasst sind lediglich Arbeit-
nehmer, die mit einem Leiharbeitsunternehmen einen Arbeitsvertrag geschlossen haben, 
um einem entleihenden Unternehmen überlassen zu werden. 

Zu Nummer 4 (§ 1b) 

Die Regelungen sind Folgeänderungen zu der Änderung in § 1, der zukünftig nicht mehr 
auf die Gewerbsmäßigkeit der Arbeitnehmerüberlassung abstellt, sondern darauf, dass 
die Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit des Verleihers er-
folgt. Dementsprechend sind die Regelungen für die Arbeitnehmerüberlassung in das 
Baugewerbe anzupassen. Die vom Gesetz vorgesehenen Ausnahmen von den Be-
schränkungen der Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des Baugewerbes bleiben erhal-
ten. 

Zu Nummer 5 (§ 3) 

Die Leiharbeitsrichtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern die Möglichkeit 
einzuräumen, nach Maßgabe der von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen 
durch Tarifvertrag vom Grundsatz der Gleichstellung unter Achtung des Gesamtschutzes 
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer abzuweichen (Artikel 5 Absatz 3 Leih-
arbeitsrichtlinie).  

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sieht vor, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer ab dem ersten Tag der Überlassung hinsichtlich der wesentlichen Arbeitsbe-
dingungen einschließlich des Arbeitsentgelts grundsätzlich mit den vergleichbaren Arbeit-
nehmern des Entleihers gleichgestellt werden müssen. Von diesem Grundsatz kann durch 
Anwendung von Tarifverträgen abgewichen werden (§ 3 Absatz 1 Nummer 3, § 9 Num-
mer 2). Tarifverträgen kommt nach dem deutschen Arbeitsrecht grundsätzlich eine Rich-
tigkeitsgewähr zu. Bei der Abweichung vom tarifdispositiven Arbeitnehmerschutzrecht 
müssen Tarifverträge schon bisher den diesem zugrunde liegenden Schutzgedanken be-
achten.  

Zu Buchstabe a 

Bislang kann von dem Gleichstellungsgrundsatz auch auf Basis der sogenannten 6-
Wochen-Regelung abgewichen werden. Damit sollte Verleihern ein Anreiz für die Einstel-
lung arbeitsloser Frauen und Männer gegeben und diesen damit der Wiedereinstieg in 
den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Diese Regelung ist nicht mit der Leiharbeitsrichtlinie 
vereinbar. Insbesondere kann sie nicht mit Verweis auf Artikel 1 Absatz 3 der Leiharbeits-
richtlinie gerechtfertigt werden, da es sich bei der Arbeitnehmerüberlassung um reguläre, 
regelmäßig voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handelt und nicht um Arbeits-
plätze, die im Rahmen eines öffentlichen oder von öffentlichen Stellen geförderten berufli-
chen Ausbildungs-, Eingliederungs- und Umschulungsprogramms geschlossen werden. 
Im Übrigen ist diese Ausnahmeregelung von der Praxis nicht angenommen worden. Sie 
wird daher gestrichen.  
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Zu Buchstabe b 

Diese Regelung soll den missbräuchlichen Einsatz der Arbeitnehmerüberlassung in den 
Fällen ausschließen, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlassen oder nicht 
weiter beschäftigt werden, also aus dem Unternehmen ausscheiden, und innerhalb von 
sechs Monaten als Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer wieder in ihrem ehema-
ligen Unternehmen oder einem anderen Unternehmen desselben Konzerns zu schlechte-
ren Arbeitsbedingungen als die Arbeitnehmer des Entleihers eingesetzt werden.  

In diesen, in der Praxis problematischen Fällen verhindert die Regelung, dass das ar-
beitsmarktpolitische Instrument der Arbeitnehmerüberlassung missbräuchlich eingesetzt 
wird. Allerdings bleibt der Einsatz von Arbeitnehmerüberlassung auch in diesen Fällen 
weiterhin möglich, jedoch sind den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern die 
gleichen wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewäh-
ren wie vergleichbaren Arbeitnehmern im Betrieb des Entleihers. Diese sogenannte Dreh-
türklausel leistet damit auch einen wichtigen Beitrag, um den Missbrauch der Arbeitneh-
merüberlassung zu verhindern und die betroffenen Leiharbeitnehmerinnen und Leihar-
beitnehmer zu schützen. 

Zu Nummer 6 (§ 9) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 3 Absatz 1 Nummer 3. 
Damit sind Vereinbarungen unwirksam, die nicht den Anforderungen des § 3 Absatz 1 
Nummer 3 hinsichtlich der Arbeitsbedingungen entsprechen. Die Verleiher sind in diesen 
Fällen nach § 10 Absatz 4 verpflichtet, den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern die vergleichbaren wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsent-
gelts zu gewähren. Diese Rechtsfolgen, die schon heute für die in § 3 Absatz 1 Nummer 3 
geregelten wesentlichen Arbeitsbedingungen gelten, gelten dann auch für die neu einge-
fügten Regelungen. Daher ist es auch künftig im Interesse der Verleiher, über die Informa-
tionen zu verfügen, die ihnen die Einhaltung dieser Vorschriften ermöglichen. Insoweit 
werden ihnen keine neuen Belastungen aufgelegt. Dies gilt auch mit Blick auf die soge-
nannte Drehtürklausel, da davon ausgegangen werden kann, dass Verleiher bereits im 
Rahmen der Personalgewinnung Bewerberinnen und Bewerber nach ihren Vorbeschäfti-
gungen fragen und ihnen daher bekannt ist, wo die Bewerberinnen und Bewerber in den 
letzten sechs Monaten vor der Überlassung an einen Entleiher beschäftigt waren.  

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 13b, die der Umsetzung der Leiharbeitsricht-
linie dient. Danach sind Vereinbarungen unwirksam, die den Zugang von Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmern zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten im 
Unternehmen des Entleihers entgegen § 13b beschränken. Damit wird insbesondere ver-
hindert, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer bereits bei Abschluss ihres 
Arbeitsvertrags mit dem Verleiher rechtswirksam von diesem angehalten werden könnten, 
auf ihr Zugangsrecht nach § 13b zu verzichten. Die Regelung verhindert auch, dass sich 
einzelne Verleiher Wettbewerbsvorteile dadurch verschaffen, dass ihre Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer von vornherein, oder wenn es der Entleiher fordert, auf die-
se Rechte verzichten. Die Regelung trägt daher dazu bei, dass der Wettbewerb der Ver-
leiher über die Qualität der Dienstleistung und nicht über die Arbeitsbedingungen der 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer geführt wird. 

Zu Buchstaben c und d 

Mit dieser Änderung wird geregelt, dass die Vereinbarung über eine von den Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmern an den Verleiher zu zahlenden Vermittlungsvergü-
tung unwirksam ist. Nach Artikel 6 Absatz 3 der Leiharbeitsrichtlinie darf von Leiharbeit-
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nehmerinnen und Leiharbeitnehmern insbesondere kein Entgelt im Gegenzug zur Über-
lassung an ein entleihendes Unternehmen verlangt werden. Das Gleiche gilt in dem Fall, 
dass die Leiharbeitnehmerinnen oder Leiharbeitnehmer nach beendeter Überlassung mit 
dem betreffenden Entleiher ein Arbeitsverhältnis eingehen. Dies entspricht schon heute 
der Praxis in Deutschland. Die gesetzliche Klarstellung ist zur Umsetzung der Leiharbeits-
richtlinie erforderlich. 

Zu Nummer 7 (§ 10) 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sieht eine Versagung der Erlaubnis vor, wenn der 
Verleiher bestimmten Verpflichtungen nicht nachkommt. Zudem kann die Erlaubnis bei 
Vorliegen der Voraussetzungen zurückgenommen bzw. widerrufen werden. Die Bundes-
agentur für Arbeit hat zwar bei ihrer Entscheidung über die Rücknahme oder den Widerruf 
die Verhältnismäßigkeit ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Grundsätzlich hat sie bis-
her jedoch nur die Möglichkeit zwischen Rücknahme bzw. Nicht-Rücknahme. Diese starre 
Regelung wird nicht jedem Einzelfall gerecht. Daher ist aus Sicht der Praxis bei Regelver-
stößen eine Sanktionierung sinnvoll, die den Verleiher nicht so hart trifft wie der Entzug 
der gewerberechtlichen Verleiherlaubnis. Die Möglichkeit der Bundesagentur für Arbeit, 
bestimmte Verstöße mit einer Geldbuße zu ahnden, entspricht zudem der Forderung der 
Leiharbeitsrichtlinie, wirksame, abschreckende und insbesondere auch angemessene 
Sanktionen vorzusehen.  

Um bestimmte Verpflichtungen mit einem Bußgeld ahnden zu können, bedarf es einer 
ausdrücklichen Regelung der Verpflichtung des Verleihers im Gesetz. Mit der Änderung in 
§ 10 Absatz 4 wird daher die Verpflichtung des Verleihers, dass er im Falle der Unwirk-
samkeit einer Vereinbarung mit dem Leiharbeitnehmer nach § 9 Nummer 2 dem Leihar-
beitnehmer die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Ent-
leihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu 
gewähren hat, geregelt. Damit ist der Anknüpfungspunkt für einen Ordnungswidrigkeiten-
tatbestand nach § 16 Absatz 1 Nummer 7a gegeben.  

Zu Nummer 8 und 9 (§§ 12 und 13) 

Redaktionelle Folgeänderungen zu den Änderungen der §§ 3 und 9. 

Zu Nummer 10 (§ 13a und § 13b) 

Zu § 13a 

Im Sinne der Leiharbeitsrichtlinie soll die Übernahme der Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer in die Stammbelegschaft des Entleihers dadurch unterstützt werden, 
dass sie über freie Plätze des Entleihers informiert werden und sich auf diese Stellen be-
werben können (Artikel 6 Absatz 1 Leiharbeitsrichtlinie). Satz 2 ermöglicht es dem Entlei-
her, die Information durch allgemeine Bekanntgabe an geeigneter, den Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmern zugänglicher Stelle im Betrieb und Unternehmen zu bewir-
ken. In Betracht kommt insbesondere ein Aushang an einem schwarzen Brett. Eine ver-
gleichbare Regelung enthält bereits § 18 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. 

Zu § 13b 

Nach der Leiharbeitsrichtlinie sollen Entleiher verpflichtet werden, den ihnen überlassenen 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtun-
gen oder -diensten im Unternehmen zu gewähren (Artikel 6 Absatz 4 Leiharbeitsrichtlinie). 
Der Zugang ist den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern unter den gleichen 
Voraussetzungen und in der gleichen Weise zu gewähren wie den vergleichbaren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern in dem Betrieb, in dem die Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer ihre Arbeitsleistung erbringen. Etwas anderes gilt nur, wenn sachliche 
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Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen Ein sachlicher Grund kann z.B. 
dann vorliegen, wenn der Entleiher gemessen an der individuellen Einsatzdauer einen 
unverhältnismäßigen Organisations- bzw. Verwaltungsaufwand bei der Gewährung des 
Zugangs hat. Liegt ein sachlicher Grund vor, ist zu prüfen, inwieweit die Bedingungen für 
den Zugang von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern so ausgestaltet werden 
können, dass ihnen der Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten er-
möglicht wird. 

Das Recht der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer auf Zugang zu den Gemein-
schaftseinrichtungen und -diensten im Unternehmen besteht unbeschadet etwaiger tarif-
vertraglicher Regelungen im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 3 und § 9 Nummer 2. 

Satz 2 nennt in Anlehnung an die Leiharbeitsrichtlinie als Beispiele für Gemeinschaftsein-
richtungen oder -dienste Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung und 
Beförderungsmittel.  

Zu Nummer 11 (§ 16) 

Die Leiharbeitsrichtlinie fordert, dass im Fall eines Verstoßes gegen die einzelstaatlichen 
Vorschriften zu ihrer Umsetzung wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen 
vorzusehen sind (Artikel 10 Absatz 2 Leiharbeitsrichtlinie). Zur Umsetzung dieser Rege-
lung der Leiharbeitsrichtlinie werden drei neue Ordnungswidrigkeitentatbestände einge-
führt. 

Zu Buchstabe a 

Zu Absatz 1 Nummer 1b 

Redaktionelle Folgeänderung zu den Änderungen der §§ 1 und 1b. 

Zu Absatz 1 Nummer 7a  

Die Regelung droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25 000 Euro für die vorsätzliche oder 
fahrlässige Missachtung der Bestimmungen zu den Arbeitsbedingungen der Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 und § 9 Nummer 2 an. 

Zu Absatz 1 Nummer 9 und 10 

Die Regelungen drohen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 2 500 Euro für die Fälle an, in 
denen vorsätzlich oder fahrlässig Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig über freie Arbeitsplätze beim Entleiher informiert wer-
den (§ 13a) oder ihnen entgegen § 13b der Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen nicht 
gewährt wird. 

Zu Buchstabe b 

Neben redaktionellen Folgeänderungen zu den Änderungen in Buchstabe a wird auch ei-
ne Änderung des Bußgeldrahmens bei Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Absatz 1 Num-
mer 4 bis 7 und 8 vorgenommen. Denn der Bußgeldrahmen in Höhe von bis zu 500 Euro 
entspricht dem Regelbußgeldrahmen des § 17 Absatz 1 Ordnungswidrigkeitengesetz in 
der bis zum 1. März 1998 geltenden Fassung. Da er seit nunmehr zwölf Jahren vom Wert 
her nicht mehr zeitgemäß ist, wird der Bußgeldrahmen dem heute gebräuchlichen Wert 
von bis zu 1 000 Euro angepasst. 
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Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung zu den Änderungen in Buchstabe a. 

Zu Nummer 12 (§ 19) 

Mit der Übergangsvorschrift wird geregelt, dass die sogenannte Drehtürklausel auf vor 
dem 15. Dezember 2010 begründete Leiharbeitverhältnisse nicht anzuwenden ist. 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

Die Regelungen, die die sogenannte Drehtürklausel betreffen (§ 3 Absatz 1 Nummer 3, 
§ 9 Nummer 2 und § 19) treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt das 
Gesetz am 1. Dezember 2011 in Kraft. Dies gibt den Verleihern und Entleihern einerseits 
ausreichend Zeit, ihre vertraglichen Vereinbarungen und sonstige Regelungen bei Bedarf 
an die neue Rechtslage anzupassen, etwa im Hinblick auf die Nutzung von Gemein-
schaftseinrichtungen und -diensten. Andererseits wird die Leiharbeitsrichtlinie, die bis zum 
5. Dezember 2011 in nationales Recht umzusetzen ist, fristgerecht umgesetzt.  


